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Beylage zum Anzeige - Blatt ,
enthaltend die Verordnungen .

Nro . 2 . Mittwoch den 10 . Januar 183b .

Verordnungen .
Nro . 29231 . Die Festsetzung der Polizeitaxe betreffend.

Nach Entschließung des Großh . Hochpreißl . Ministeriums deS Innern vom 22 . d. M . Nro . 11785 .
sollt « die , unterm 12 . d . M . Nro . 27824 . im Anzeigeblatt Nro . 50 . publicirte Mimsterialverordnung
hinsichtlich der Festsetzung der polizeilichen Taxe , sich nicht bloS auf die -Fleischtaxe , sondern auf die
polizeiliche » Taxen überhaupt beziehen , wonach sich somit die Äroßherzoglich « Ober « . Be »
zirkS - und Polizei - Aemter deS Kreises zu achten haben .

Rastatt den 29 . Deeember 1837 .
Großherzogliche Regierung des MittelrheinkiciseS .

I A d . D .
Frhr . v . Stockhorn . vdt . Stengel .

Nro . 28658 . Den Bürgergenuß betteffeud.
Bon dem Großh . Hochpr . Ministerium des Innern ist mittelst hohen Beschlusses vom 8 . d . M .

Nro . 11319 . nachstehende Verfügung erlassen worden .
Wenn der tz. 85 . der Gemeindeordnung eine Abänderung im Bürgergenuß » ach Beschluß von

? t »l der Berechtigten insofern gestattet , als die Genußtheile nicht „ unwiderruflich auf dem
Besitze bestimmter Güter oder Hauser haften, "

so kann unter dieser Beschränkung nur der Fall ver .
standen werden , in welchem die Besitzer bestimmter Güter oder Hauser kraft eines auf diesen Gütern
oder Häusern haftenden DienstbarkeilsrechtS im privalrechtlichen Sinne zum Genuss »
berechtigt sind, denn nur in diesem Falle kann man sagen , daß di« Genußtheile unwiederruflich
auf dem Besitze solcher Güter oder Häuser hasten , und sobald die Berechtigung des Besitzers wirklich
unwiederruflich geworden ist , so ist sie eben damit für denselben ein Privatrecht geworden .
So lang der Besitzer den Genuß nur kraft öffentlichen Rechts inne hat , nur etwa , weil nach
Gemeiaderecht oder nach einem besonder » Gemeindebeschluß in Folge einer allgemeinen Regel der Ge¬
nuß auf Häuser oder Güter vcrtheilk ist . so hat er denselben nicht umviderrustich , und er verliert ihn

} so wie das öffentliche Recht oder der Gemeindebeschluß sich ändert .
Da hiernach die Unwiderruflichkeit deS Genusses nur auf einem Privatrecht beruhen kann , so

fällt die Beurtheilung des Daseins derselben lediglich dem Civilrichter nach den Grundsätzen des bür¬
gerlichen Rechts anheim .

Darum und weil die Gemeinden nach dem § . 125 . verglichen mit h . 151 . der Gemeindeord -
nung auch ohne Staatsgenehmigung beschließen können , eine gerichtliche Klage (etwa eine Negatorien -

: klage wegen NichtdaseinS eines von Besitzern bestimmter Häuser oder Güter behaupteten DienstbarkeitS -
recht«) zu erheben , oder einer Klage der angeblich Dienstbarkeit - berechtigten gerichtlich zu begegnen ,kann über diese Frage in Fallen , wo die Gemeinde daS Nichtdasein der Dienstbarkeit behauptet , Hier¬
wegen keinerlei administrative Entscheidung statt finden , sondern es ist, unbeschadet der den angeblich

\ Berechtigten offen stehenden gerichtlichen Klage im Verwaltungswege über den Bürgermrhen lediglich
i so zu verfügen , wie wenn kein Di . nstbarkeitsrecht bestünde .
> Nur wenn Gemeindcrath und Ausschuß oder die Gemeindeversammlung selbst wegen Bethei -
l ligung eine - großen Theils der Mitglieder als angeblicher Berechtigten nach der Verordnung vom 14 ,

3uH 1834 - ReqqSblk . Nro . 34 Namens der Gemeinde keine gültigen Beschlüsse fassen können und
daher die StaatSbetzirde den Willen der Gemeinde als Gesammiheit gewiffermaffen zu supliren hat .

z wird nach eben jener Verordnung im Verwaltungswege bestimmt , ob die Rechte der Gemeinde alsi Gesammtheit auf Rechnung der Gemeindekasse gerichtlich zu verfolgen oder die gerichtlich « Der »
, fvlgung derselben doujenigon , welche die behaupteten Dienstbarkeilscechte in Widerspruch ziehen , auf
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